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Der Rat der Europäischen Union (EU) hat 
am 27. Juni 2005 ein neues Allgemeines 
Präferenzsystem (APS) beschlossen, wel-
ches Entwicklungsländern durch Zollsen-
kungen (Präferenzen) einen einfacheren 
Zugang zum EU-Markt gewährt.1 Eine 
Sonderregelung des APS, das Allgemeine 
Präferenzsystem Plus (APSplus), macht die 
Beachtung von Menschen- und Arbeit-
nehmerrechten zur Bedingung von Zoll-
senkungen. Es fordert die Einhaltung von 
acht internationalen Menschenrechtskon-
ventionen und weiteren acht Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (IAO).2  

                                                      
1  Verordnung (EG) Nr. 980/2005 des Rates vom 

27. Juni 2005 über ein Schema allgemeiner Zoll-
präferenzen, Abl. EG L 169, S. 1ff.  

2  Die Menschenrechtsübereinkommen sind auf-
geführt im Anhang III Teil A der Verordnung 
Nr. 980/2005. Es handelt sich um: Internationa-
ler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPbpR); Internationaler Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR); 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung (CERD); Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau (CEDAW);  Überein-

Eine solche politische Konditionalität – die 
Bindung von Unterstützungsleistungen an 
die Einhaltung politischer Werte3 – ist für 
die EU als Teil ihrer Handels- und Ent-
wicklungspolitik nicht neu.4 Die Bedin-
                                                                               

kommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe (CAT); Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (CRC); Konvention über die 
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes; 
Internationale Konvention über die Bekämp-
fung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid und die folgenden ILO-Kon-
ventionen: Übereinkommen über das Mindest-
alter für die Zulassung zur Beschäftigung (Nr. 
138); Übereinkommen über das Verbot und un-
verzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Nr. 182); 
Übereinkommen über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit (Nr. 105); Übereinkommen über 
Zwangs- oder Pflichtarbeit (Nr. 29); Überein-
kommen über die Gleichheit des Entgelts männ-
licher und weiblicher Arbeitskräfte für gleich-
wertige Arbeit (Nr. 100); Übereinkommen über 
die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 
(Nr. 111); Übereinkommen über die Vereini-
gungsfreiheit und den Schutz des Vereini-
gungsrechtes (Nr. 87); Übereinkommen über 
das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollek-
tivverhandlungen (Nr. 98). 

 Zusätzlich werden im Teil B Übereinkommen 
zum Umweltschutz, verantwortungsvolle Re-
gierungsführung sowie Drogenbekämpfung zur 
Bedingung gemacht.   

3  Eine ähnliche Definition findet sich bei Andrea 
Schmitz, Konditionalität in der Entwicklungspo-
litik. SWP-Studie. Berlin: Stiftung Wissenschaft 
und Politik, 2006, S. 5. 

4  Eckart Klein, Durchsetzbarkeit von Menschen-
rechten unter politischer Konditionalität: Recht-
liche, politische und wirtschaftliche Zusam-
menhänge, in: MRM Heft 3/1997, S. 5-10; Barba-
ra Brandtner/Allan Rosas, Human Rights and the 
External Relations of the European Community: 
An Analysis of Doctrine and Practice, in: 1998 
European Journal of International Law 9:3, S. 
468-490; Norman Weiß, Die Bedeutung von Men-
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gungen des APSplus sind jedoch umfas-
sender und exakter als sämtliche bestehen-
de EU-Handelsabkommen. Dennoch hat es, 
obwohl seit gut einem Jahr in Kraft, bisher 
kaum Aufmerksamkeit erfahren. Der vor-
liegende Artikel versucht, diese Lücke zu 
schließen, indem er den Regelungsinhalt 
des APSplus darstellt und dessen Wirk-
samkeit analysiert.    

 

I. APS, APSplus und EBA   

Das APSplus kann nur unter der Miteinbe-
ziehung des APS, in welches das APSplus 
als Sonderregelung eingebettet ist, darge-
stellt werden. Da die Everything But Arms-
Initiative (EBA)5 als Sonderregelung für die 
am wenigsten entwickelten Ländern 
(LDCs)6 auch Teil des APS und an eine 
politische Bedingung geknüpft ist, soll 
auch ihr im folgenden kurz Aufmerksam-
keit zukommen.  

Im Jahre 1968 hatte die Konferenz für Han-
del und Entwicklung der Vereinten Natio-
nen (UNCTAD) den Industriestaaten em-
pfohlen, Allgemeine Zollpräferenzsysteme 
für die Entwicklungsländer einzurichten. 
Durch eine Ausnahmeregelung (Waiver) 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens (GATT) wurden Allgemeine Prä-
ferenzsysteme 1971 rechtlich ermöglicht.7 

                                                                               
schenrechtsklauseln für die Außenbeziehungen 
und Entwicklungshilfeabkommen der EG/EU, 
2000; Wolfgang S. Heinz, Die Förderung der 
Menschenrechte in der Entwicklungszusam-
menarbeit der Europäischen Union, in: Ulla Sel-
chow/Franz-Josef Hutter (Hrsg.), Menschen-
rechte und Entwicklungszusammenarbeit, 2004, 
S. 69-86; Norman Weiß, Zur Bedeutung von 
Menschenrechtsklauseln, ebenda, S. 119-125. 

5   Ursprüngliche Verordnung (EG) Nr. 2501/2001 
vom 10. Dezember 2001, ABl. EG L 346, S. 1ff. 

6  Least Developed Countries (LDCs); 50 Staaten 
werden derzeit von den Vereinten Nationen als 
LDCs klassifiziert, vgl. www.un.org/special-
rep/ohrlls/ldc/list.htm (abgerufen am 18. Au-
gust 2006). 

7  Im Jahre 1979 wandelten die GATT-Staaten den 
Waiver in eine dauerhafte Ausnahmeregelung 
des Prinzips der Nichtdiskriminierung (Art. I 
Abs. 1 GATT) um (sog. Enabling Clause).  

Ziel präferenzieller Handelsabkommen ist 
die bessere Integration der Entwicklungs-
länder in den internationalen Handel mit 
Hilfe des erleichterten Zugangs zu den 
Märkten der Industrieländer. Allgemeine 
Präferenzsysteme gewähren Zollsenkun-
gen unilateral und erfordern keinerlei Mit-
wirkung der von den Zollsenkungen profi-
tierenden Entwicklungsländer.  

Bereits 1971 setzte die EG die Empfehlung 
der UNCTAD mit dem ersten (europäi-
schen und weltweit wirkenden) APS um. 
Dadurch schuf sich die EG ein Instrument, 
um auch Nicht-AKP-Staaten Zollsenkun-
gen zu gewähren. AKP-Staaten können 
jedoch sowohl vom APS als auch vom Lo-
mé-/Cotonou-Abkommen begünstigt wer-
den.  

Das Volumen der unter dem APS von 
Entwicklungsländern in die EU exportier-
ten Waren war 2004 mit 40 Milliarden Euro 
mehr als doppelt so groß wie dasjenige des 
zweitgrößten APS der USA (16,4 Milliar-
den Euro).8 Durch das APS der EU wird 
derzeit 178 Staaten und Gebieten eine Zoll-
senkung auf 7.200 in die EU exportierte 
Waren gewährt. Die EU-Kommission er-
klärte, das APS sei „eines der Schlüssel-
elemente für die Unterstützung der Ent-
wicklungsländer bei der Armutsbekämp-
fung, da es ihnen ermöglicht, vom interna-
tionalen Handel zu profitieren.“9 

Die drei Schemata APS, APSplus und EBA 
bilden eine Pyramide der Zollprivilegien 
für Entwicklungsländer, deren Basis das 
APS und deren Spitze die EBA ist. Das 
APSplus bildet den konditionalen Mittelteil 
der Pyramide. Bis zum 1. Juli 2005 bestand 
das alte APS der EU dagegen aus fünf Prä-
ferenzschemata: dem Allgemeinen Präfe-
renzschema; zwei weiteren Schemata, die 
                                                      
8  Mitteilung der Kommission an den Rat, das 

Europäische Parlament und den europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, Entwick-
lungsländer, internationaler Handel und nach-
haltige Entwicklung: Die Rolle des Allgemeinen 
Präferenzsystems (APS) der Gemeinschaft im 
Jahrzehnt 2006/2015, KOM (2004) 461 vom 7. 
Juli 2004, S. 6. 

9  Ebd., S. 3.  
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Zollsenkungen an die Beachtung von Ar-
beitnehmerrechten und Umweltstandards 
band und einem vierten, welches den 
Kampf gegen Drogenanbau und Drogen-
handel förderte (sog. „Drug arrangement“) 
und elf zentral- und südamerikanischen 
Staaten sowie Pakistan zugute kam. Die 
fünfte Stufe bildete die im Jahre 2001 einge-
führte EBA. Mit dem offiziell seit dem 1. 
Januar 2006 geltenden APS wurden die 
Schemata von fünf auf drei reduziert: seit-
dem gelten das APS und dessen zwei Son-
derregelungen APSplus und EBA (vgl. 
Graphik auf der nächsten Seite).  

 

II. Gemeinsame Bestimmungen 

Der Grad der Zollsenkungen bemißt sich 
nach dem jeweiligen Schema und ist beim 
APSplus und der EBA an Konditionen ge-
bunden. Darüber hinaus unterscheidet das 
APS, dessen allgemeine Regelungen 
grundsätzlich auch für seine Sonderrege-
lungen gelten, zwischen empfindlichen 
und nicht-empfindlichen Waren: grund-
sätzlich werden Zölle auf nicht-empfind-
liche Waren vollständig ausgesetzt, Zölle 
auf empfindliche Waren werden dagegen 
herabgesetzt (Punkt 12 Präambel).10 Die 
meisten als empfindlich klassifizierten Wa-
ren sind landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
da die EU-Mitgliedstaaten ihre Produzen-
ten vor Konkurrenz aus Entwicklungslän-
dern zu schützen versuchen. Fast allen 
Entwicklungsländern gewährt die EU zu-
mindest unter dem APS Zollsenkungen. Je 
nachdem, ob ein Entwicklungsland die 
Bedingungen der Sonderregelungen 
APSplus oder EBA erfüllt, kann es über das 
APS hinausgehende Zollsenkungen erhal-
ten. 

Die EU überwacht sowohl beim APS als 
auch beim APSplus und der EBA die Ein-
haltung der Regeln und Bedingungen 
durch die Entwicklungsländer und behält 
sich eine Aussetzung der Zollpräferenzen 

                                                      
10  Sämtliche im folgenden genannte Artikel sind 

solche der Verordnung (EG) Nr. 980/2005 des 
Rates vom 27. Juni 2005 über ein Schema allge-
meiner Zollpräferenzen, Abl. EG L 169, S. 1ff. 

für den Fall der Mißachtung vor (Artikel 
16-20). Nach Artikel 17 Abs. 5 der Verord-
nung werden die Zollpräferenzen im Falle 
einer Regelverletzung zunächst für höch-
stens sechs Monate ausgesetzt, nachdem 
das in Artikel 17 Abs. 3 genannte Verfah-
ren angewandt worden ist. Sollten die Be-
dingungen der EU von dem betroffenen 
Staat nach dieser Frist weiterhin nicht ein-
gehalten werden, kann die Suspension ver-
längert werden. Von Bedeutung ist dabei, 
daß das Verfahren gem. Art. 17 Abs. 3 und 
Art. 19 Abs. 2-4 dem betroffenen Staat die 
Möglichkeit zur Mitwirkung bietet. Das 
APS ist somit trotz seines unilateralen An-
satzes hinsichtlich der Sanktionen koopera-
tiv angelegt, auch um die Souveränität der 
Staaten zu achten und jeden imperialen 
Eindruck zu vermeiden. Dennoch sind das 
APS und seine Sonderregeln weniger part-
nerschaftlich angelegt und institutionali-
siert als die Beziehungen der EU zu den 79 
Staaten, die Vertragsparteien des Cotonou-
Abkommens sind. Dies liegt aber in der 
Natur des APS, da es Zollsenkungen ein-
seitig gewährt und die Entwicklungsländer 
auf Form und Inhalt keinen Einfluß ha-
ben.11    

 

III. Everything But Arms 

Das Cotonou-Abkommen hatte unter Arti-
kel 37 Abs. 9 im Jahre 2000 gefordert, daß 
die EU den LDCs bis spätestens 2005 zoll-
freien Zugang zu ihrem Markt gewährt. 
Mit dem EBA-Schema12 wurde 2001 eine 
Sonderregelung des APS geschaffen, die 
diese Forderung erfüllt.  

                                                      
11  Martin Holland, The European Union and the 

Third World, 2002.  
12  Verordnung (EG) Nr. 416/2001 des Rates vom 

28. Februar 2001, Abl. EG L 60 vom 1. März 
2001, S. 43ff. 
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Seit März 2001 können die LDCs unter dem 
EBA-Schema sämtliche Waren mit Aus-
nahme von Waffen und Munition zollfrei 
in die EU einführen.13  

Von den Zollbefreiungen unter dem EBA-
Schema ausgenommen waren jedoch bis 
zum 1. Januar 2006 zunächst auch Bana-
nen, Zucker und Reis. Der Zolltarif für Ba-
nanen wurde zwischen dem 1. Januar 2002 
und dem 1. Januar 2006 jährlich um 20% 
gesenkt. Seit dem 1. Januar 2006 können 
Bananen aus den LDCs zollfrei in die EU 
exportiert werden. Bis zum Jahr 2009 wer-
den die Zollsätze für Reis und Zucker 
schrittweise auf Null reduziert. Gleichzei-
tig werden die geltenden Einfuhrquoten 
für diese Waren alljährlich erhöht, bis in 
den Jahren 2008/2009 festgelegte Ober-
grenzen erreicht sind.14 Trotz der mittler-
                                                      
13  Myanmar ist zwar als LDC klassifiziert, wird 

jedoch weder von der EBA noch dem APS oder 
dem APSplus „[a]ufgrund der politischen Lage“ 
berücksichtigt. Vgl. Punkt (19) der Verordnung, 
Abl. EG L 169 vom 30. Juni 2005, S. 2, und Ge-
meinsamer Standpunkt 2005/340/GASP des 
Rats vom 25. April 2005 zur Verlängerung und 
Änderung der restriktiven Maßnahmen gegen 
Birma/Myanmar und zur Änderung des Ge-
meinsamen Standpunkts 2004/423/ GASP, Abl. 
EG L 108 vom 29. April 2005, S. 88ff.       

14  Zuckerimporte aus AKP-Staaten können zusätz-
lich zu diesen Quoten eingeführt werden. Es 

weile nur noch zwei Ausnahmen ist die 
EBA-Sonderregelung das umfangreichste 
Schema, da unter ihr bis auf Reis und Zuk-
ker sämtliche Waren zollfrei in die EU ex-
portiert werden dürfen. Die Zollsenkungen 
unter dem EBA-Schema gehen somit über 
die Schemata APS und APSplus hinaus. 
Ein weiterer Unterscheid zu diesen ist, daß 
die Geltungsdauer des EBA-Schemas unbe-
fristet und nicht an die des APS (bis 2008) 
gebunden ist. 

 

IV. Das Allgemeine Präferenzsystem Plus 

Im Dezember 2001 hatte der Rat der EU die 
Geltungsdauer des damaligen APS um ein 
Jahr bis zum 31. Dezember 2005 verlängert, 
da die Kommission bis zu diesem Zeit-
punkt noch keinen Vorschlag für ein neues 
APS vorgelegt hatte.15 Am 27. Juni 2006 
verabschiedete der Rat der EU das neue 

                                                                               
wird vermutet, die EU-Kommission hätte die 
EBA benutzt, um durch Zollsenkungen für die 
LDCs Druck auf die EU-Zuckermarktordnung 
auszuüben und deren Reform mit dem Ziel ei-
nes freieren Marktes herbeizuführen. Vgl. Mi-
chael Brüntrup, Everything But Arms (EBA) and 
the EU-Sugar Market Reform – Development 
Gift or Trojan Horse?, Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik, Discussion Paper 10/2006. 

15  Abl. EG L 332, S. 1f. vom 19. Dezember 2003.  
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Schema allgemeiner Zollpräferenzen mit 
einer Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 
2008. Das APSplus ist bereits zum 1. Juli 
2005 provisorisch in Kraft getreten, da die 
Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 
2004 entschieden hatte, daß die Sonderre-
gelung zur Bekämpfung des Drogenhan-
dels des alten APS nicht mit dem Recht der 
WTO vereinbar gewesen wäre.16  

Seit dem 1. Juli 2005 werden 14 Staaten von 
dessen Zollpräferenzen begünstigt. Moldau 
wird als fünfzehnter Staat seit dem 1. Janu-
ar 2006 berücksichtigt. Bis auf vier Länder 
– Georgien, Sri Lanka, Moldau und die 
Mongolei – liegen alle Staaten in Latein-
amerika: Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Panama, Peru, El Salvador und Vene-
zuela.17 Alle lateinamerikanischen Staaten 
waren bereits Parteien des von der WTO 
kritisierten und durch das APSplus außer 
Kraft gesetzten „Drug arrangements“. Der-
zeit können unter dem APSplus 91 Prozent 
aller mit Zöllen belegten Waren zollfrei in 
die EU eingeführt werden.18   

Mit dem APSplus beabsichtigt die Kom-
mission durch ein System von Zusatzkon-
zessionen (daher die Bezeichnung APSplus 
als Erweiterung des APS) die Entwicklung 
jener Entwicklungsländer nachhaltig zu 
fördern, die „besondere Entwicklungsbe-
dürfnisse aufweisen“.19 Kriterium einer 
nachhaltigen Entwicklung ist die Ratifizie-

                                                      
16  World Trade Organization: European Commu-

nities – Conditions for the Granting of Tariff 
Preferences to Developing Countries. Report of 
the Appellate Body. WT/DS246/AB/R. Siehe 
auch Henning Jessen, „GSP Plus“ – Zur WTO-
Konformität des zukünftigen Zollpräferenzsy-
stems der EG, Transnational Economic Law Re-
search Center, Policy Papers on Transnational 
Economic Law No. 9/2004.  

17  Commission Decision of 21 December 2005, Abl. 
EG L 337, vom 22. Dezember 2005, S. 50. 

18  Bericht der Generaldirektion Handel der EU-
Kommission an das EP vom Mai 2006 vgl. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/ 
docs/2006/may/tradoc_128863.pdf (besucht 
am 28. August 2006). 

19  Mitteilung der Kommission KOM (2004) 461 
vom 7. Juli 2004, S. 3. 

rung und Umsetzung der wichtigsten in-
ternationalen Übereinkommen in den Be-
reichen Menschen- und Arbeitnehmerrech-
te, Umweltschutz, verantwortungsvolle Re-
gierungsführung (Good Governance) und 
Drogenbekämpfung.20 Mit dem APSplus 
wurden die drei konditional ausgerichteten 
Schemata des alten APS (Arbeitnehmer-
schutz, Umweltschutz und Drogenbe-
kämpfung) zusammengefaßt. Das APS 
blieb durch die Novelle der Verordnung 
modifiziert und die EBA-Sonderregelung 
unverändert erhalten. 

Anlaß für den Ersatz der beiden bis dahin 
innerhalb des APS bestehenden Anreizsy-
steme zum Schutze der Grundrechte der 
Arbeitnehmer und zum Schutze der Um-
welt durch das APSplus war die Feststel-
lung der EU-Kommission, daß sie bislang 
„wenig zum Einsatz gekommen“ seien; 
einige (Entwicklungs-)Staaten hätten „lie-
ber auf eine strenge Bewertung ihrer sozia-
len Rechtsvorschriften [durch die EU] und 
insbesondere deren Anwendung verzich-
tet.“21 Lediglich Moldau und Sri Lanka 
wurden von der Sonderregelung zum 
Schutz der Arbeitnehmerrechte begünstigt. 
Die bestehenden Anreizinstrumente wären 
somit ins Leere gelaufen und sollten nach 
Meinung der EU-Kommission durch ein 
„weitergefasstes Konzept“ ersetzt werden.  

Den von der WTO gestellten Anforderun-
gen hinsichtlich des „Drug arrangements“ 
ist die EU mit dem novellierten APS des 
Jahres 2005 insoweit nachgekommen, als 
das bisherige konditionale Schema zur Be-
kämpfung des Drogenhandels ebenso wie 
die Schemata zum Umweltschutz und zum 
Schutz der Arbeitnehmerrechte durch das 
APSplus außer Kraft getreten sind. Das 
APSplus sieht fünf objektive und transpa-
rente Kriterien im Sinne der WTO-
Entscheidung vor. Erstens müssen die im 

                                                      
20  Von den 49 LDCs, die unter dem EBA-Schema 

begünstigt werden, haben 16 Staaten die acht 
Menschenrechtskonventionen des APSplus rati-
fiziert. Darunter befinden sich Afghanistan, die 
Demokratische Republik Kongo und Liberia. 

21  Mitteilung der Kommission KOM (2004) 461 
vom 7. Juli 2004, S. 10.  
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APSplus genannten 27 völkerrechtlichen 
Übereinkommen bis spätestens zum 31. 
Dezember 2008 ratifiziert und eingehalten 
werden (Art. 9 Abs. 1 lit. a). Alle im Teil A 
des Anhangs III (Menschen- und Arbeit-
nehmerrechte) genannten Übereinkommen 
müssen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des APSplus ratifiziert worden sein und 
tatsächlich umgesetzt werden. Eine Aus-
nahme von der sofortigen Ratifizierung 
und Umsetzung der Übereinkommen über 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte sieht 
der Art. 9 Absatz 2 im Falle von „verfas-
sungsrechtlichen Zwängen“ vor. Sollten 
von einem Staat aufgrund von Verfas-
sungshindernissen bis zu zwei Überein-
kommen des Teils A bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens nicht ratifiziert und umge-
setzt worden sein, konnte er dennoch vom 
APSplus begünstigt werden. Dazu mußte 
er sich bis zum 31. Oktober 2005 förmlich 
verpflichten, die fehlenden Konventionen 
bis zum 31. Dezember 2006 zu ratifizieren 
und umzusetzen.  

Zweitens müssen mindestens sieben der in 
Anhang III Teil B genannten Umwelt- und 
Good-Governance-Standards von den 
APSplus-Staaten ratifiziert und umgesetzt 
worden sein (Art. 9 Abs. 1 lit. b). Drittens 
müssen die fehlenden Übereinkommen bis 
spätestens zum 31. Dezember 2008 ratifi-
ziert und umgesetzt werden (Art. 9 Abs. 1 
lit. c). 

Viertens werden Zollsenkungen unter dem 
APSplus nur solange gewährt, wie die be-
treffenden Staaten ihre Anerkennung und 
Einhaltung der Konventionen beibehalten 
sowie deren Überwachung ermöglichen. 
Ein solches Monitoring erfolgt gem. Art. 9 
Abs. 4 durch die EU-Kommission mithilfe 
der UN-Menschenrechts- und IAO-Organe. 
Sollten „schwerwiegende und systemati-
sche Verstöße gegen die Grundsätze, die in 
den […] Übereinkommen niedergelegt 
sind, auftreten, können die Zollpräferenzen 
vorübergehend zurückgenommen werden“ 
(Präambel Punkt 18). 

Fünftens berücksichtigt das APSplus nur 
gefährdete Länder im Sinne der Art. 9 Abs. 
1 lit. e i.V.m. Art. 9 Abs. 3. Ein Land gilt 

demzufolge als gefährdet, „wenn es von 
der Weltbank während drei aufeinander 
folgenden Jahren nicht als Land mit hohem 
Einkommen eingestuft wurde und die fünf 
größten Abschnitte seiner unter das APS 
fallenden Einfuhren in die Gemeinschaft 
mehr als 75% des Wertes seiner gesamten 
unter das APS fallenden Einfuhren ausma-
chen“. Hinzu kommt, daß der Exportanteil 
eines Landes unter dem APS nicht höher 
als ein Prozent des Gesamtumfangs der 
APS-Exporte aller Staaten in die EU sein 
darf (Art. 9 Abs. 3 lit. b). Gefährdet sind 
somit Staaten mit nur schwach diversifi-
zierten Wirtschaften, die aufgrund dessen 
im globalen Wettbewerb benachteiligt sind. 
Ausgeschlossen werden dadurch Schwel-
lenländer wie China, Indien und Brasilien, 
bei denen die EU keinen zusätzlichen För-
derbedarf sieht.22 Auch Pakistan wird auf-
grund dieser Kriterien nicht mehr berück-
sichtigt. 

Laut Artikel 17 Abs. 6 stehen die EU-
Mitgliedstaaten in der Pflicht, „der Kom-
mission alle einschlägigen Informationen, 
die eine Aussetzung der Präferenzen oder 
eine Verlängerung der Aussetzung recht-
fertigen können“, zu übermitteln. Die 
Überwachung, das Monitoring, der Kondi-
tionen des APSplus soll gem. Artikel 19 
Abs. 3 durch die „zuständigen Aufsichts-
organe der Vereinten Nationen, der IAO 
und anderer zuständiger internationaler 
Organisationen“ erfolgen. Eine Untersu-
chung eines möglichen Verstoßes gegen die 
im APSplus genannten Konventionen kann 
auch Kontrollbesuche der EU-Kommission 
einschließen (Artikel 19 Abs. 4). Werden 
solche Untersuchungen vom begünstigten 
Staat erheblich behindert, trifft die EU-
Kommission ihre Entscheidung auf Grund-
lage der ihr verfügbaren Informationen 
(Artikel 19 Abs. 5). Das APSplus enthält 
somit ein potenziell effektives Verfahren 

                                                      
22  Keiner dieser drei Staaten hatte allerdings zum 

1. April 2006 alle acht erforderlichen Menschen-
rechtsübereinkommen ratifiziert; eine Aufnah-
me in das APSplus wäre allein aus diesem 
Grunde bisher nicht möglich. Vgl. Vereinte Na-
tionen 2006 54:1/2, S. 27ff. 
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zur Feststellung von Regelverletzungen 
und Rücknahme der Zollpräferenzen.   

 

V. Motive und Anreize von EU und 
Entwicklungsländern für das 
APSplus 

Unzweifelhaft entspricht das APSplus der 
Bedeutung, welche die EU und deren Mit-
gliedstaaten den Menschenrechten beimes-
sen.23 Fünf Faktoren müssen jedoch mit-
einbezogen werden, um die Einführung 
des APSplus hinreichend erklären zu kön-
nen.  

Erstens zielte die EU im Zuge der turnus-
gemäßen Novellierung auf eine Vereinfa-
chung des APS und seiner Sonderregelun-
gen ab, nicht zuletzt um den Entwicklungs-
ländern den Zugang zum EU-Markt zu 
erleichtern. Die Vielfalt der EU-Handels-
regime, bilaterale Freihandelsabkommen, 
das Cotonou-Abkommen und das APS mit 
seinen vormals fünf Schemata, hat in der 
Vergangenheit dazu geführt, daß ähnliche 
Staaten von der EU ungleich behandelt 
wurden. Beispielsweise waren die LDCs, 
die keinen Zugang zu den Lomé- und Co-
tonou-Abkommen hatten, bis 2001 benach-
teiligt, da sie lediglich Zollsenkungen unter 
dem APS bekamen. Erst die EBA-Initiative 
führte eine einheitliche Behandlung der 
LDCs ein. In diesem Zusammenhang steht 
auch der Versuch der EU, mittels einer 
konditionalen Handelspolitik verschiedene 
Politikbereiche (Handels-, Außen- Men-
schenrechts- und Entwicklungshilfepolitik) 
miteinander zu verbinden und dadurch 
sowohl die politische Kohärenz als auch 
das eigene Gewicht in den internationalen 
Beziehungen zu vergrößern.24  

                                                      
23  Artikel 6 Abs. 1 EUV (Nizza): „Die Union be-

ruht auf […] der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten“; Artikel 181 a Abs. 1 EGV 
(Nizza): „Die Politik der Gemeinschaft […] trägt 
dazu bei, das allgemeine Ziel der Fortentwick-
lung und Festigung der Demokratie und des 
Rechtsstaats sowie das Ziel der Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ver-
folgen.“   

24  Artikel 3 EUV: „Die Union achtet insbesondere 
auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen au-

Zweitens mußte die EU ihr „Drug arran-
gement“ den Regeln der WTO anpassen; 
die gestellten Anforderungen erfüllte sie 
auch durch die Bindung der Zollpräferen-
zen an die 27 internationalen Überein-
kommen. Das APSplus könnte einen Aus-
gleich auf dem angestrebten Weg hin zu 
mehr Freihandelsräumen (Free Trade 
Areas, FTAs) darstellen, um Staaten, die 
bisher an keiner regionalen Integration 
(ASEAN, MERCOSUR) teilnehmen, zu 
berücksichtigen. Sri Lanka war beispiels-
weise bereits unter dem ersten APS von 
1971 berücksichtigt, ist aber bis heute eben-
so wie die Mongolei kein ASEAN-Mit-
gliedstaat. 

Drittens gibt es innerhalb der EU für die 
eine oder andere Region starke Fürspre-
cher; beispielsweise setzt sich Spanien seit 
seinem Beitritt zur EG vor dem Hinter-
grund der historisch gewachsenen Bezie-
hungen für die lateinamerikanischen Staa-
ten ein und besitzt dort starke ökonomi-
sche Interessen.25 Hinzu kommt, daß die 
EU aufgrund der WTO-Entscheidung von 
2004 hinsichtlich der elf lateinamerikani-
schen Staaten vor einem Problem stand: sie 
mußte ihr „Drug arrangement“ aufgeben, 
wollte die lateinamerikanische Staaten aber 
nicht durch eine neue Regelung ausschlie-
ßen. Dieser Beweggrund gilt für Moldau 
und Sri Lanka analog, da beide Staaten 
bereits unter der Sonderregelung zum Ar-
beitnehmerschutz weitere Zollsenkungen 
erhielten. 

Für die Aufnahme Sri Lankas werden sich 
besonders die nordischen Staaten einge-
setzt haben; zum einen, da die skandinavi-
schen EU-Staaten keinerlei koloniales Erbe 
besitzen und sich seit ihrem Beitritt eher 
für eine Ausweitung als eine regionale Be-
schränkung der Handelspolitik einsetzen, 
zum anderen, weil Schweden zusammen 

                                                                               
ßenpolitischen Maßnahmen im Rahmen ihrer 
Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwick-
lungspolitik.“ 

25  Véronique Dimier, Constructing Conditionality: 
The Bureaucratization of EC Development Aid, 
in: 2006European Foreign Affairs Review 11:2, 
S. 263-280 (S. 276ff.). 
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mit den beiden EU-Staaten Dänemark und 
Finnland sowie Norwegen und Island von 
2000 bis September 2006 eine Beobachter-
mission (Sri Lanka Monitoring Mission, 
SLMM) im Konflikt der Regierung Sri Lan-
kas mit den tamilischen Rebellen Tamil 
Tigers stellte.26  

Viertens versucht die EU durch das 
APSplus, (handels-)politische Unterstüt-
zung zu erlangen und Staaten an sich zu 
binden, da sie in Konkurrenz zu anderen 
Handelsmächten (besonders zu den USA, 
aber zunehmend auch zu Asien und La-
teinamerika) steht.27 Das APSplus ist in 
diesem Sinne Mittel einer weichen Macht-
politik der EU.28   

Fünftens kann das APSplus der EU als In-
strument der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik (ENP) dienen. Beispiele dafür 
sind Georgien und Moldau, da sich die EU 
in diesen Staaten finanziell und politisch 
stark engagiert. Das APSplus ergänzt somit 
die ENP.29  

 

VI. Das APSplus als Instrument  
effektiver Menschenrechtspolitik? 

Die Menschenrechtswesten der APSplus-
Staaten sind alles andere als blütenweiß. 
Im Berichtszeitraum 2004 verzeichnete 
                                                      
26  Die nordischen EU-Staaten zogen ihre Beobach-

ter bis zum September 2006 ab, da sie von den 
Rebellen nicht mehr anerkannt wurden. Vgl. 
Pressemitteilung des schwedischen Außenmini-
steriums vom 2. August 2006; vgl. 
http://www.sweden.gov.se/ 
sb/d/ (am 29. August 2006 abgerufen).  

27  Udo Diedrichs, Lateinamerikapolitik, in: Jahr-
buch der Europäischen Integration 2005, 2006, 
S. 258f.  

28  Joseph S. Nye, Soft Power, The Means to Success 
in World Politics, 2004, S. 75ff. 

29  Strategiepapiere der EU zu den einzelnen Staa-
ten und Regionen können unter 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations 
/sp/index.htm abgerufen werden (zuletzt be-
sucht am 28. August 2006). Zur ENP vgl. Chri-
stina Pfestroff, Ius cogens als Grenzmarkierung 
für den nachbarschaftlichen Dialog:  Zur Forde-
rung nach Sicherungsklauseln für das neue EU-
Nachbarschaftsinstrument, in: MRM 2006, S. 25-
35. 

Amnesty International in allen 15 Staaten 
zum Teil massive Menschenrechtsverlet-
zungen. Diese reichten von Mißhandlun-
gen und Folter Inhaftierter über Drohun-
gen gegen Menschenrechtsanwälte und das 
Verschwindenlassen von Menschen bis zur 
Diskriminierung indigener Völker und von 
Religionsgemeinschaften. In einigen Fällen 
wurden diese Menschenrechtsverletzungen 
von den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen und dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte festgestellt 
und verurteilt. 

Moldaus Aufnahme in das APSplus im 
Dezember 2005 erscheint gemessen an der 
Umsetzung der acht Menschenrechtsüber-
einkommen fraglich, da der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte im Juli 
2004 befand, Moldau sei für die rechtswid-
rige Inhaftierung von vier Menschen und 
deren Folterung und Mißhandlung ver-
antwortlich. Das Beispiel Moldau veran-
schaulicht gleichzeitig, wie ambivalent der 
Ansatz einer konditionalen Handelspolitik 
ist, da der jüngste Bericht der International 
Crisis Group feststellt, daß die unter dem 
APSplus gewährten Zollpräferenzen nicht 
ausreichen würden und weitere Zollsen-
kungen notwendig seien, um als Anreiz 
wahrgenommen zu werden.30  

Der Fall Weißrußland veranschaulicht, daß 
die EU kaum gewillt ist, Verletzungen der 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte durch 
den Entzug von Handelspräferenzen zu 
sanktionieren.31 Das Verfahren zur Ausset-
zung der Zollpräferenzen wegen der Ver-
letzung von Arbeitnehmerrechten in Weiß-
rußland dauerte seit Februar 2002 und hat 
im September 2006 doch nicht zu Sanktio-
nen geführt, da der Rat der EU einem Vor-
schlag der EU-Kommission nicht gefolgt 

                                                      
30  International Crisis Group, Moldova’s Uncertain 

Future. Europe Report No. 175 vom 17. August 
2006. 

31  Weißrußland wird lediglich unter dem APS 
begünstigt, das Verfahren der Rücknahme von 
Zollpräferenzen ist jedoch dasselbe wie beim 
APSplus.  
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ist.32 Anderenfalls wäre die Aussetzung der 
APS-Präferenzen im Mai 2007, drei Jahre 
nach der ersten Untersuchung, in Kraft 
getreten. Ein so langwieriges Sanktionsver-
fahren ist kaum abschreckend,  vor allem 
da auch bereits geltende Sanktionen gegen 
die Regierung von Präsident Lukaschenko 
keinerlei Verhaltensänderungen bewirkt 
haben. 

Bisher hat die EU Handelspräferenzen un-
ter dem APS nur Myanmar entzogen (seit 
1997 aufgrund von Verletzungen der Ar-
beitnehmerrechte). Der Entzug von Han-
delsanreizen durch die EU hat somit Sel-
tenheitswert. Allgemein ist festzustellen, 
daß die EU den politischen Dialog klar der 
Sanktionierung vorzieht.33 Der Entzug von 
Zollpräferenzen ist für die EU das allerletz-
te Mittel. Selbst wenn die Aussetzung der 
Zollsenkungen unter dem APSplus auf-
grund ihrer objektiven Bindung an die 
Einhaltung der Konventionen mit dem 
Recht der WTO vereinbar sein sollte, ist 
eine solche Sanktionierung unwahrschein-
lich. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil 
verschiedene EU-Institutionen unterschied-
liche Sanktionsansätze verfolgen: Während 
die Kommission einen positiven und lang-
fristigen Ansatz der Anreize vorzieht, ha-
ben die Mitgliedstaaten im Rat der EU und 
noch mehr im Europäischen Rat ein Inter-
esse an Sanktionen (negativer Ansatz), um 
gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere 
Menschenrechtsorganisationen, sichtbare 
Zeichen der Verteidigung der europäischen 
Werte zu setzen34 (Weißrußland bildet ein 
signifikantes Gegenbeispiel). In der Praxis 

                                                      
32  Abl. EG C 40 vom 14. Februar 2004, S. 4. Abl. 

EG C 240 vom 30. September 2005, S. 41. KOM 
(2006) 438 (endgültig) vom 4. August 2006; die-
ser Vorschlag war am 23. August 2006 im Inter-
net für die Öffentlichkeit gesperrt, wurde je-
doch auf Anfrage bereitgestellt. 

33  Joakim Kreutz, Hard Measures by a Soft Power? 
Sanctions policy of the European Union 1981-
2004, International Centre for Conversion, 2005. 

34  Peter Hilpold, EU Development Cooperation at a 
Crossroads: The Cotonou Agreement of 23 June 
2000 and the Principle of Good Governance, in: 
2002 European Foreign Affairs Review 7:1, S. 
53-72 (S. 68). 

dominiert allerdings der positive Ansatz; 
lediglich bei massiven Menschenrechtsver-
letzungen, beispielsweise der Niederschla-
gung des Aufstandes in Usbekistan im Mai 
2005 durch die usbekische Regierung mit 
hunderten toten Zivilisten, werden gezielte 
Sanktionen gegen die Verantwortlichen 
verhängt (smart sanctions).35  Ein Entzug der 
Zollpräferenzen aufgrund einer Verletzung 
der 27 Übereinkommen ist schließlich nicht 
zu erwarten, da die Effektivität negativer 
Maßnahmen von einigen Mitgliedstaaten 
der EU bezweifelt wird. 

Das APSplus ist somit ein Instrument des 
positiven Ansatzes: “the Community has 
recently moved from a ‘carrot and stick’ to 
a ‘more carrots’ approach”.36 Positive Maß-
nahmen sind jedoch keine adäquate Ant-
wort auf grobe Menschenrechtsverletzun-
gen.37 Indem die EU Staaten in das 
APSplus aufgenommen hat, in denen es 
teilweise massive Menschenrechtsverlet-
zungen gibt, hat sie vorerst Verstöße gegen 
die Bedingungen des APSplus in Kauf ge-
nommen. Für die Aufnahme der 15 Staaten 
in das APSplus reichte ihr zunächst die 
formale Ratifizierung der Übereinkommen 
aus. Es bleibt abzuwarten, ob die EU durch 
weitere finanzielle und technische Hilfen 
für die Umsetzung der Bedingungen sor-
gen kann, vor allem da das APS aufgrund 

                                                      
35  Deutschland setzte sich im November 2006 für 

die (teilweise) Aufhebung der gegen Usbekistan 
verhängten EU-Sanktionen ein; Deutschland 
versorgt seine Truppen in Afghanistan über den 
letzten verbliebenen NATO-Stützpunkt im us-
bekischen Termez. Vgl. International Crisis 
Group, Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter. 
Policy Briefing No 54, 6 November 2006. 
www.crisisgroup.org/library/documents/ 
asia/central_asia/b54_uzbekistan___europes_ 
sanctions_matte.pdf (abgerufen am 15. Novem-
ber 2006).       

36  Barbara Brandtner/Allan Rosas, Trade Preferences 
and Human Rights, in: Philip Alston (Hrsg.), 
The EU and Human Rights, 1999, S. 699-722. 

37  Karen E. Smith, The Use of Political Conditiona-
lity in the EU’s Relations with Third Countries: 
How Effective?, in: 1998 European Foreign Af-
fairs Review 3:2, S. 253-274. 
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seiner unilateralen Natur keinen institutio-
nalisierten politischen Dialog vorsieht.38  

Schließlich sind interne und externe Men-
schenrechtspolitiken der EU zwei Seiten 
derselben Medaille. Die EU kann die Ein-
haltung der Menschenrechte nur glaub-
würdig einfordern, wenn sie selbst nach 
innen und außen eine umfassende und 
überzeugende Menschenrechtspolitik, die 
sich an den Prinzipien Gegenseitigkeit und 
Konsistenz orientiert, umsetzt.39 Doch er-
stens haben nicht einmal alle EU-Staaten 
sämtliche im APSplus genannten Men-
schenrechtskonventionen ratifiziert,40 und 
zweitens ist die EU angesichts von Men-
schenrechtsverletzungen auch durch EU-
Mitgliedstaaten nicht in der Position, die 
Verletzung von Menschenrechten durch 
Entwicklungsländer allzu lautstark anzu-
prangern.  

Fast alle EU-Staaten werden regelmäßig 
von europäischen Menschenrechtsinstitu-
tionen oder solchen der Vereinten Natio-
nen wegen Verstößen kritisiert;41 die mei-
sten Verstöße gegen Grund- und Men-
schenrechte, die in diesen Staaten vor-
kommen, werden bereits durch nationale 
Rechtsschutzmechanismen behoben und 
die Verantwortlichen gegebenenfalls verur-
teilt. So hat das Landgericht Frankfurt im 
Fall Daschner die Androhung durch den 

                                                      
38  Bruno Simma/Jo Beatrix Aschenbrenner/Constanze 

Schulte, Human Rights Considerations in the 
Development Co-operation Activities of the EC, 
in: Philip Alston (Hrsg.) The EU and Human 
Rights, 1999, S. 571-626. 

39  Philip Alston/J.H.H. Weiler, An ‘Ever Closer Uni-
on’ in Need of a Human Rights Policy: The Eu-
ropean Union and Human Rights, in: ebenda, S. 
3-66 (S. 8). 

40  Von den 25 EU-Staaten haben nur sieben das 
Übereinkommen zur Bekämpfung und Bestra-
fung des Verbrechens der Apartheid von 1973 
ratifiziert; Malta hat auch die Völkermordkon-
vention von 1951 nicht ratifiziert. Beide sind 
Teil des APSplus. 

41  Vgl. die regelmäßigen Berichte und Dokumen-
tation im MenschenRechtsMagazin sowie Hu-
man Rights Watch, World Report 2006, S. 352ff. 
hrw.org/wr2k6/ wr2006.pdf (abgerufen am 14. 
November 2006).    

damaligen Frankfurter Vize-Poli-
zeipräsidenten Wolfgang Daschner, dem der 
Kindesentführung Verdächtigten Markus 
Gäfgen  Schmerzen zuzufügen, um den 
Aufenthaltsort des entführten Kindes zu 
erfahren, eindeutig verurteilt.42 Aber im-
merhin entschied im Jahre 2005 der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte in 
zehn von 27 Fällen, in denen er eine Ent-
scheidung traf, daß Deutschland gegen die 
EMRK verstoßen hat.43 

Als Fortschritt ist zu werten, daß die EU ihr 
Präferenzinstrumentarium mit Hilfe des 
APSplus verschlankt und gleichzeitig in 
seiner politischen Konditionalität ausge-
baut hat. Dadurch ist es für Empfänger-
staaten transparenter und gleichzeitig 
WTO-konform geworden. Durch die Inte-
gration der vormals drei konditionalen 
Schemata in das APSplus kommt die EU 
auch dem eigenen Anspruch nach, ihre 
Politiken kohärenter zu gestalten.  

Zu begrüßen ist auch, daß die EU durch 
die Anforderungen des APSplus auf den 
Aufbau von Kapazitäten in den Entwick-
lungsstaaten hinwirkt, da die Umsetzung 
und Einhaltung der Übereinkommen in 
den betreffenden Staaten ein rechtliches 
Instrumentarium und Institutionen, welche 
die Anforderungen der Konventionen dau-
erhaft in den Gesellschaften verankern, 
erfordert. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, daß konditionale Handelsabkom-
men zusammen mit finanzieller Hilfe 
Nichtregierungsorganisationen fördern 
und unterstützen.44 Das APSplus könnte 

                                                      
42  Das Urteil des Frankfurter Landgerichts findet 

sich in NJW  2005, S. 692ff. Vgl. auch Dominik 
Steiger/Stefanie Schmahl, Völkerrechtliche Impli-
kationen des Falls Daschner, in: Archiv des 
Völkerrechts 2005, S. 358-374. 

43  Vgl. Bundesministerium der Justiz, Bericht über 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte in Verfahren gegen 
die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2005, 
2006 abrufbar unter:  www.bmj.bund.de/ 
media/archive/1251.pdf (abgerufen am 13. 
November 2006).  

44  Marcela Szymanski/Michael E. Smith, Coherence 
and Conditionality in European Foreign Policy: 
Negotiating the EU-Mexico Global Agreement, 
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durch seine Konditionalität zu einem Aus-
bau der institutionellen Kapazitäten und 
der Förderung der Zivilgesellschaft beitra-
gen, im Sinne des „ganzheitlichen Konzep-
tes einer nachhaltigen Entwicklung“.45 
Darüber hinaus haben selbst Staaten ohne 
EU-Beitrittsperspektive ein Interesse daran, 
die EU durch Handelsabkommen als Ga-
rant für die Einhaltung der Demokratie 
und der Menschenrechte zu gewinnen.46   

Trotz der vielfältigen Beweggründe, die 
zum APSplus geführt haben, und von de-
nen die Förderung der Menschen- und Ar-
beitnehmerrechte sicherlich nicht der wich-
tigste gewesen sein dürfte, und trotz der 
Menschenrechtsverstöße in den begünstig-
ten Staaten und deren unwahrscheinlicher 
Sanktionierung durch die EU ist das 
APSplus ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Obwohl das APSplus selbst ein unila-
terales Instrument ist, ist es ein Zeichen für 
den multilateralistischen Ansatz der EU, da 
es ausdrücklich die Vereinten Nationen 
und die IAO in ihrer Funktion als Hüterin-
nen der Menschen- und Arbeitnehmerrech-
te mit einbezieht.  

Das APSplus sollte jedoch in folgenden 
Punkten verbessert werden: Erstens sollten 
die EU ihre Mitgliedstaaten zur Ratifikati-
on und Umsetzung aller 27 im APSplus 
genannten Konventionen mahnen. Ande-
renfalls setzt sie sich dem Vorwurf aus, 
doppelte Standards anzuwenden. Zweitens 
sollte die EU ihr Verfahren zur Rücknahme 
der Zollpräferenzen im Falle von Verlet-
zungen der Menschen- oder Arbeitnehmer-
rechte verkürzen und Sanktionen bei er-
wiesenen Verstößen auch anwenden. Der 
politische Dialog sollte in jedem Fall ge-

                                                                               
in: 2005 Journal of Common Market Studies 
43:1, S. 171-192, hier: S. 187. 

45  Punkt (7) der Verordnung (EG) Nr. 980/2005 
des Rates vom 27. Juni 2005 über ein Schema 
allgemeiner Zollpräferenzen, Abl. EG L 169, S. 
1. 

46  Szymanski/Smith (Fn. 44), S. 178. Siehe auch 
Andrew Moravcsik, The Origins of Human Rights 
Regimes: Democratic Delegation in Postwar Eu-
rope, in: 2000 International Organization 54:2, S. 
217-252. 

sucht und beibehalten werden, doch muß 
die EU bereit sein, die im APSplus genann-
ten Forderungen durchzusetzen. Drittens 
sollte der Umfang der vom APSplus be-
rücksichtigten Waren, insbesondere sensi-
ble Produkte wie beispielsweise Wein aus 
Moldawien oder andere Agrarerzeugnisse, 
ausgeweitet werden. Viertens erscheint 
eine Ausdehnung der Bedingungen des 
APSplus auf andere Staaten wünschens-
wert. Eine Aufnahme Chinas in das 
APSplus ist zwar ausgeschlossen, da es 
nach den Regeln des APSplus kein ver-
wundbarer Staat ist. Aufgrund der massi-
ven Verletzungen der Menschen- und Ar-
beitnehmerrechte in China und vielen an-
deren aufstrebenden Staaten sollte die EU 
die umfassende Konditionalität des 
APSplus im Sinne eines wirklich ‚allgemei-
nen’ konditionalen Präferenzsystems zur 
Regel des APS machen und ihre Werte 
handelspolitisch stärker fördern.   
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In Vorbereitung: 
Extraordinary Renditions: Der Fall El Masri. Habeas corpus und Folterverbot, D. 
Steiger, Heft 14, ca. 130 Seiten. 
Protokoll Nr. 14 zur EMRK, M. Breuer, Heft 15, ca. 100 Seiten. 
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